
Zinnischs Wi
Vertassungsrechtund das

blem des Minderheitenbegriffs

Seitdem die Initiative der Gemeinsamen Verfassungskom-

mission (GVK) zur Verfassungsänderung und damit grund-

gesetzlichen Verankerung des Minderheitenschutzes (Art.

20b Grundgesetz) 1994 an der fehlenden Zweidrittelmehrheit

im Bundestag gescheitert ist, mehren sich die Stimmen, die

die Notwendigkeit eben einer solchen Verfassungsänderung

betonen.'! Die durch das Grundgesetz (GG) auch für An-

gehörige ethnischer Minderheiten geltenden Schutzbestim-

mungen, so wurde und wird von den Befürworterinnen und

Befürwortern argumentiert, reichten nicht aus und seien nicht

wirksam genug. Es bedürfe vielmehr der grundgesetzlichen

Verankerung einer Staatszielbestimmung zur Achtung und

Förderung derIdentität der ethnischen Minderheiten in der

Bundesrepublik. Bisher genießendie als solches anerkannten

ethnischen/nationalen Minderheiten (Sorben, Dänen, Sinti-Ro-

ma, Friesen) auf Verfassungsebenein einigen Länderverfas-

sungen sowie auf einfachgesetzlicher Ebeneals Minderheiten

Schutz und Förderung unter der Maßgabe der deutschen

Staatsangehörigkeit. Alle nichtdeutschen Menschensind qua

definitionem vom Minderheitenstatus ausgeschlossen.

Verknüpft mit diesem Faktum ist die Tatsacheeinernicht nur,

aber auch im bundesdeutschen Rahmenvoranschreitenden

schleichendenEntwicklung zur Modifikation bzw. Ersetzung

des bisherigen menschenrechtlichen Antidiskriminierungs-

schutzes von Individuen, wie ihn das GG kennt, durch einen

kollektivrechtlichen Ethnisierungsansatz eines Volksgruppen-

rechts, das - wie noch gezeigt wird - auf völkischem Funda-

mentfußt. Obgleich von konservativer Seite auf die “Gefahr”

hingewiesen wurde, mit der seinerzeit geplanten Verfas-

sungsänderung auch Ausländerinnen und Ausländern den

Rechtsstatuts von Minderheiten zu verschaffen und so durch

die Hintertür die “multikulturelle Gesellschaft” ins GG einzu-

führen, 2 wäre mit dieser Grundgesetzänderungauchein bis-

her im GG nicht vorhandenerkollektivrechtlicher Ansatz ver-

ankert worden.3 Der Kern des Problemsliegt auchhier in der

Frage der Notwendigkeit der deutschen Staatsangehörigkeit

als Voraussetzung zur Anerkennungals Minderheit: wird die

deutsche Staatsangehörigkeit zur zwingenden Vorausset-

zung gemacht, dann liegt der Verdacht einer grundgesetzli-

chen Modifikation hin zu einem Volksgruppenansatz nahe; an-

dernfalls würde das Minderheitenrecht sich auch so genann-

ten neuen Minderheiten öffnen und das würde die Frage auf-

werfen, ob der grundgesetzliche Antidiskriminierungsschutz
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nicht bereits ausreicht bzw. ob die zu erwartendenpositiven

Änderungenden negativen Beigeschmackeiner möglicher-

weise völkischen Fundierung aufwiegen würden.

Ethnische Minderheiten im deutschen
Verfassungsrecht
Der Minderheitenschutz ist im GG nicht ausdrücklich festge-

legt, den Angehörigen von Minderheitengruppen kommen

aber die durch den menschenrechtlichen Ansatz des GG ga-

rantierten Freiheitsrechte zu, * wie auch die “individuelle kul-

turelle Entfaltungsfreiheit unter der Herrschaft des Grundge-

setzes fast unbeschränkt”ist. $ Von übergeordneter Bedeu-

tung sind insbesondereArt. 2 Abs. 1 GG, der die allgemeine

Handlunggsfreiheit garantiert, und Art. 3 Abs. 1 +3 GG,in de-

nen die Gleichheit vor dem Gesetz sowie das Verbot der Dis-

kriminierung geregelt ist. Ergänzend ist auch auf die Relevanz

von Art. 1 Abs. 1 GG hinzuweisen, da die Garantie der Men-

schenwürde auch ein Verbot von herabwürdigender Un-

gleichbehandlung beinhaltet, das sich nicht nur auf Art. 3 Abs.

3 GG stützt, sondern auch auf Art. 1 Abs. 1 GG, weil eine sol-

che Diskriminierung, die eine Erniedrigung, Ächtung oderGe-

ringschätzungdesDiskriminierten beinhaltet, auch einen An-

griff auf die Menschenwürde darstellt. Aber auch weiteren

Grundrechten wie der garantierten Glaubens- Gewissens- und

Anmerkungen:
1 Vgl. Ermisch, Harald, Minderheitenschutz ins Grundgesetz? Die po-
litische Diskussion über den Schutz ethnischer Minderheiten in der

BRD im Rahmender Beratungen der Gemeinsamen Verfassungs-
kommission von Bundestag und Bundesrat, Münster 2000; Lemke,

Jan: Nationale Minderheiten und Volksgruppen im schleswig-hol-

steinischen und übrigen deutschen Verfassungsrecht(Diss.), Kiel

1998; Siegert, Anja: Minderheitenschutz in der Bundesrepublik

Deutschland. Erforderlichkeit einer Verfassungsänderung, Berlin

1999.
2 Vgl. Murswiek,Dietrich, Schutz der Minderheiten in Deutschland,in:

Isensee,Josef / Kirchhof, Paul (Hg.): HandbuchdesStaatsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, Band VIII, Heidelberg 1995, 690 f.

3 Vgl. Budzinski, Manfred: Die multikulturelle Realität. Mehrheitsherr-
schaft und Minderheitenrecht, Göttingen 1999, 236.

4 Vgl. Faisst, Sabine, Minderheitenschutz im Grundgesetz und in den
Landesverfassungen, Tübingen 2000, 84ff.

5 Vgl. Stopp, Alexander H., Minderheitenschutz im reformierten
Grundgesetz, in: Staatswissenschaften und Staatspraxis 1994, H.

1,21.
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Bekenntnisfreiheit (Art. 4 GG), der Meinungs- und Pressefrei-

heit (Art. 5 GG), der Vereinigungsfreiheit(Art. 9 GG) oder dem

Recht zur Gründung von Privatschulen (Art. 7 Abs. 4 GG)

kommtfür die Angehörigen von Minderheiten Bedeutungbei.

Auf einfachgesetzlicher Ebene geht die juristische Regle-

mentierung durch die Aufhebung der 5 %-Sperrklausel für

Parteien der nationalen Minderheiten (8 6 Abs. 6 Satz 2 Bun-

deswahlgesetz) sowie die Sonderregelungendie staatliche

Finanzierung und die Parteispendenbetreffend (8 18 Abs. 4

Satz 3, 8 25 Abs. 3b Parteiengesetz) über die grundgessetzli-

che Schutzgarantie hinaus (positive Diskriminierung). Der

gleiche Sachverhalt der positiven Diskriminierungfindet sich

auf einfachgesetzlicher Ebene beispielsweise mit Bezug auf

die Sorbenin der Protokollnotiz 14 zu Art. 35 des Einigungs-

vertrages oderin der Erweiterung von & 184 Gerichtsverfas-

sungsgesetz durch Anlage | Kapitel III Sachgebiet A Ab-

schnitt III 1 r des Einigungsvertrages, währendfür die däni-

sche Minderheit $ 5 Abs. 3 Bundesausbildungsförderungs-

gesetz positiv diskriminierende Sonderregelungenbeinhaltet.

Die bereits erwähnteInitiative zu einer Verfassungsänderung

(Art. 20b GG)zielte darüber hinaus auf eine gruppenrechtli-

che Auslegung, mit der die Achtung der Identität der ethni-

schen, kulturellen und sprachlichen Minderheitenfixiert wer-

densollte, da in der GVK-Empfehlung nicht von Angehörigen

von Minderheiten, sondern der Gruppeselbst (“Der Staat

achtet die Identität der ethnischen, kulturellen und sprachli-

chen Minderheiten.") die Rede war und somit eine gruppen-

rechtliche positive Norm anstelle einer individuellen Schutz-

bestimmung verfassungsrechtlich auf Bundesebenefestge-

schrieben werdensollte.

Auf verfassungsrechtlicher Ebenespielenferner - neben den

völkerrechtlichen Vorgaben, auf die hier nicht im einzelnen

eingegangen werden kann 6 - die Länderverfassungen eine

Rolle. In den Verfassungen der Bundesländer Schleswig-Hol-

stein (Art. 5 SchlHVerf), Brandenburg(Art. 25 BbgVerf), Sach-

sen (Art. 5 + 6 SächsVerf), Sachsen-Anhalt (Art. 37 SaAnh-

Verf) und Mecklenburg-Vorpommern(Art. 18 MVVerf) werden

die Rechte ethnischer Minderheiten festgelegt. Die Regle-

mentierungen reichen von allgemeinen (Mecklenburg-Vor-

pommern, Sachsen-Anhalt) über konkret an einzelne Minder-

heitengruppen gebundene(Brandenburg)bis hin zu umfas-

senden Bestimmungen, die beide Dimensionen berücksich-

tigen (Schleswig-Holstein, Sachsen): “In den Ländern, in

denendie Siedlungsgebiete ethnischer Minderheitenliegen,
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enthalten die Landesverfassungen besondereMinderheiten-

schutzbestimmungen. Darin wird die Bewahrung der Iden-

tität, insbesondere der Kultur und Sprache der ethnischen

Minderheiteni. S. eines Schutz- und Achtungsanspruchs ge-

währleistet. Soweit auch die positive staatliche Förderung der

Volksgruppen verfassungsrechtlich vorgeschrieben wird,

nämlich in Schleswig-Holstein, Sachsen und Brandenburg,

nennt die Verfassung die zu fördernden Volksgruppen na-

mentlich. Detaillierte Regelungen überdie Rechte der Sorben

enthalten die Verfassungen von Sachsenund besonders von

Brandenburg. Alle Landesverfassungen gehen davon aus,

dass der Minderheitenstatus nur deutschen Staatsangehöri-

gen zukommenkann."?

Besonders bemerkenswert an den Länderverfassungen,die

die Minderheiten namentlich nennen, ist, dass dort nicht die

Angehörigen der Minderheiten, sondern diese selbst als

Rechtssubjekte angesprochen werden. Es wird also über das

Prinzip derindividuellen Bekenntnisfreiheit hinaus eine posi-

tive Diskriminierung nach gruppenrechtlichen Maßstäbenver-

folgt, die bis hin zur Staatszielbestimmung einer “Landes-

grenzen übergreifendenkulturellen Autonomie” (Art. 25 Abs.

2 BbgVerf), zur Einbeziehungder“sorbischen Sprachein die

öffentliche Beschriftung” in deren Siedlungsgebieten(Art. 25

Abs. 4 Satz 1 BbgVerf) und zum Schutz des “Recht(s) auf Be-

wahrungihrerIdentität (gemeintist die der Bürgerinnen und

Bürger "sorbischer Volkszugehörigkeit”; Anm. d. Verf.) sowie

auf Pflege und Entwicklung ihrer angestammten Sprache,

Kultur und Überlieferung, insbesondere durch Schulen, vor-

schulische und kulturelle Einrichtungen” (Art. 6 Abs. 1 Satz 2

SächsVerf) reicht. Ergänzend ist auf zahlreiche einfachge-

setzliche Normen zur Umsetzung der landesverfassungs-

rechtlichen Minderheitenschutzbestimmungen hinzuweisen,

wie etwa die so genannten Sorbengesetze in Brandenburg

und Sachsenoderdie analog $ 6 Abs. 6 Satz 2 Bundeswahl-

gesetz auf Länderebenegeltende Aufhebung der 5 %-Sperr-

klauselfür die Parteien der ethnischen/nationalen Minderhei-

ten nach den Landeswahlgesetzen von Schleswig-Holstein

(Dänen) und Brandenburg (Sorben).

Insgesamt zeigen sich anhand der verfassungsrechtlichen

Regelungenauf Bundes- und Länderebeneim Wesentlichen

zwei Problemfelder. Zunächst handelt es sich um die Frage,

ob ein individueller Diskriminierungsschutz wie ihn das GG

vorsieht (menschenrechtlicher Ansatz) oder eine positive Dis-

kriminierung mit kollektiven Sonderrechtenfür die ethnischen

Minderheiten (gruppenrechtlicher Ansatz) sinnvoll erscheint

und auch, welche politischen Implikationen mit den jeweiligen

Modellen verknüpft sind. Außerdem ist zu hinterfragen, ob es

im Kontext von Minderheitenschutz als sinnvoll gelten kann,

deutsche Staatsbürger mit Sonderrechten auszustatten, die

dem Gleichheitsgrundsatz des GG folgend überdie gleichen

Rechte wie alle anderen Deutschen auch verfügen oder ob

stattdessen der Minderheitenbegriff von dem Kriterium

Staatsangehörigkeit gelöst werden müsste.

Minderheiten und Volksgruppen
Der Differenz zwischen einem menschenrechtlichen und ei-

nem gruppenrechtlichen Ansatz des Minderheitenschutzes

liegen zwei konkurrierende Rechtsauffassungen zugrunde,

die gleichsam Ausdruck konkurrierenderpolitischer Gesell-

schaftsmodelle sind. Die menschenrechtliche Interpretation

stellt in der Tradition von Aufklärung und Französischer Re-

volution auf den Schutz des Individuums vor Diskriminierun-

gen und Herabwürdigungenjeder Art ab. Die gruppenrecht-

liche Auffassungeines Volksgruppenrechts argumentiert hin-

gegenin Abgrenzung zum Gleichheitspostulat von der Basis



einer grundsätzlichen Differenz zwischen den Menschenaus-

gehend, die diese aufgrund nicht-sozialer und nicht-politi-

scherKriterien - also solcher aus dem vorpolitischen Bereich

- voneinander abgrenzbar mache.Ihr Ziel ist nicht eine durch

die Überwindunghistorisch bedingter Ungleichheitsich fort-

schreibendeIntegration von Menschen, sondern die Segre-

gation nach ethnisch-völkischen, sprachlichen, kulturellen

und bisweilen auch “rassischen”Kriterien. In Interaktion tre-

ten beide Modelle, da sie sich scheinbar an dem gleichenZiel

orientieren: dem Schutz von Menschenvor Diskriminierung;

in einem Fall soll das Individuum, im anderen die Gruppege-

schützt werden - nur daß der eine Schutz die Gleichheit der

Menschen,der andere jedoch ihre Ungleichheit zur Prämis-

se hat und zugleich zum Ziel sich setzt.

Die auf ein völkisches Menschen- und Gesellschaftsbild ge-

gründeten Modelle eines europäischen Volksgruppenrechts

forcieren innerstaatlich (bzw. in ihrem Duktus: regionalstaat-

lich) ein auf Homogenität angelegtes Konzept der Ethnizität,

bei dem die Staatsangehörigkeit mit einer völkisch definierten

Volkszugehörigkeit verknüpft sein soll; eine Vorstellung, die

etwa in der Betonungder “sorbischen Volkszugehörigkeit” in

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 SächsVerf bereits erste Anknüpfungs-

punkte im bundesdeutschenVerfassungsrecht gefundenhat.

So soll ein Volksgruppenrechtstets nur für “andersvölkische”

Angehörige desjeweiligen “Mehrheitsstaates”gelten, die fak-

tisch nach Gesetzeslage als Staatsbürger nicht diskriminiert

und somit in ihrer Lebensausübungnichtstrukturell-admini-

strativ beeinträchtigt werden, und nicht für Flüchtlinge oder

Migrantinnen und Migranten. ® Innergesellschaftliche Wider-

sprüche sollen qua völkischer Segregation zur Deckungs-

gleichheit transformiert werden, wobeidas Volk als natürliche

Gemeinschaft begriffen wird, “die eine gemeinsame Abstam-

mung aufweist und sich von anderen natürlichen Gemein-

schaften durch kulturelle und geistige, meist sprachliche Ei-

genartung und ein entsprechendes Bewusstsein" unter-

scheiden soll.9 In dieser Vorstellung fungiert die ethnische

Identität als das den Menschenkonstituierende Moment. Den

Angehörigen der nach ethnischenKriterien differenzierten

Menschengruppen wird eine “starke Wesensgemeinschaft"

zugesprochen, ja gar eine “ethnische Determinierung”, die zu

“mehr Gleichförmigkeiten des sozialen Handelns” zwischen

den Angehörigenderjeweiligen ethnischen Gruppeführe,als

dies zwischen Mitgliedern verschiedenerethnischer Gruppen

der Fall sei.'" Innerhalb der ethnischen Gemeinschaften be-

stehende soziale Interessenwidersprüche werden aus der

Lebensrealität der Menschen herausredigiert, da aufgrund

des ethnischen Primats ihnenihre tatsächliche Relevanz ab-

gesprochenwird.

Statt eines wirksamen Diskriminierungsschutzes und einer

entsprechenden(antirassistischen) Bildungspolitik und poli-

tischen Praxis, bedarf es im Sinne eines Volksgruppenrechts

der Anerkennung, Sicherung und Förderung derEthnizität der

Minderheiten als Gruppen. Wasin vielen Fällen überhaupt

erst zur Verstetigungihrer völkischen Kollektividentität durch

Einleitung eines Ethnisierungsprozessesführt, “in dessenVer-

lauf zunächst konstitutiv belanglose Momente schrittweise in

konstitutiv relevante Eigenschaften transformiert werden, um

eine gesonderte soziale Gruppe zu erzeugen."!! Und,so ließe

sich mit Jürgen Habermas ergänzen, "selbst wenn solche

Gruppenrechte im demokratischen Rechtsstaat zugelassen

werden könnten, wären sie nicht nur unnötig, sondern nor-

mativ fragwürdig. Denn der Schutz von identitätsbildenden

Lebensformen und Traditionen soll ja letztlich der Anerken-

nung ihrer Mitglieder dienen; er hat keineswegs denSinnei-

nes administrativen Artenschutzes. Der ökologische Ge-
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sichtspunkt der Konservierung vonArtenlässt sich nicht auf

Kulturen übertragen.”'?

Die Massierung einer durchirrational-subjektive Gründelegi-

timierten kollektiven Separatidentität birgt ein kulturelles

und/oderterritoriales Autonomisierungspotenzialin sich, wie

etwa Art. 25 Abs. 2 BbgVerf es implizit andeutet. Denn die

Schaffung eines subjektiven Gruppenzugehörigkeitsgefühls

produziert neben dem Bild vom Eigenenstrukturell auch das

Bild vom Anderen, wobei die reale Segregation bereits theo-

retisch vorweg genommen wird. Beispielsweise die Kon-

struktion einer eigenen Volksgeschichte macht die Exklusion

all der Faktoren nötig, die das homogeneBild vom eigenen

(Kollektiv-)Selbst unterminieren könnten. Das “Andere” wird

bereits im Prozess des Ausschließens zur potenziellen Be-

drohung für die eigene Kollektividentität, denn sobald die

starren Grenzender Selbstvergewisserung aufweichen, wä-

re auch die geschaffene Separatidentität gefährdet. Um de-

ren Legitimation aufrecht zu erhalten, werden die ihr zugrun-

de liegendenDifferenzierungsmusteralltäglich reproduziert,

die nicht nur das menschliche Gleichheitspostulat in Frage

stellen. Sondern sie bewirken politisch auch die Forderung

nach Umsetzung desPostulats einer kulturell oder “rassisch”

bedingten Differenz von Menschendurch Schaffung autono-

mer Verwaltungsstrukturen auf substaatlicher Ebene. Diese

der Theorie des Volksgruppenrechts strukturell innewohnen-

de Tendenz zur Desintegration hat jedoch für die Bundesre-

publik innenpolitisch faktisch keine Bedeutung,da sie "über

vollintegrierte Vorzeigeminderheiten von symbolischer Größe

verfügt”,'3 wobei deren so genannte Modellfunktion so oft

hervorgehobenund nachdrücklich betont wird, dassallein die

Darstellung der bundesdeutschenSituation einen immensen

moralischen Druck auf die Minderheitenpolitik anderer Staa-

ten herstellt.!4

Für andere europäische Nationalstaaten, namentlich jene, die

wie etwa Frankreich über ein republikanisches Bürgerver-

ständnis verfügen, sowie die ehemals realsozialistischen Län-

der, birgt das Fortschreiten volksgruppenrechtlicher Vorstel-

lungen hingegenerhebliche Gefahrenin sich: “Es liegt auf der

Hand, dasseine im internationalen Vergleich vorbildliche Aus-

Anmerkungen:
6 Vgl. hierzu ausführlich: Salzborn, Samuel: Heimatrecht und Volks-

tumskampf. Außenpolitische Konzepte derVertriebenenverbände

und ihre praktische Umsetzung. Mit einem Vorwort von Wolfgang
Kreutzberger, Hannover 2001, 196ff.

7 Murswiek, Dietrich: Minderheitenschutz - für welche Minderhei-
ten? Zur Debatte um die Einfügungeines Minderheitenartikels ins

Grundgesetz, Bonn 1994, 8.
8 Vgl. Brunner, Georg: Problemeder Volksgruppenin der europäi-

schen Ordnungspolitik, in: Deutscher Ostdienst 1992, H. 40,1 f.
9 Vgl. Hentges, Gudrun: Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in

Österreich, in: Butterwegge, Christoph / Hentges, Gudrun (Hg.):

Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung. Migrations-, Inte-
grations- und Minderheitenpolitik, Opladen 2000, 157.

10 Vgl. Pan, Christoph, Grundelemente zur Theorie der Ethno-Sozio-

logie, in: Veiter, Theodor (Hg.): System eines internationalen

Volksgruppenrechts,2. Teil: Innerstaatliche, regionale und univer-

selle Struktur eines Volksgruppenrechts, Wien / Stuttgart 1972,

288.
11 Bukow, Wolf-Dietrich, SoziogeneseethnischerMinoritäten, in: Das

Argument 1990, H. 181, 423 (Herv.i. Orig.).

12 Habermas, Jürgen, Anerkennungskämpfe im demokratischen
Rechtsstaat, in: Taylor, Charles: Multikulturalismus und die Politik

der Anerkennung, Frankfurt a. M. 1997, 173.
13 Kaufmann, Elias, Minderheitenrechte, in: Die Brücke. Forum für an-

tirassistische Politik und Kultur 2000, H. 113, 52.

14 Vgl. Kühl, Jergen, The “Schleswig Experience”. The National Mi-
norities in the Danish-German Border Area, Äbenrä 1998, 34.
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gestaltung des Minderheitenschutzes auf derinnerstaatlichen

Ebene die Bemühungen der Bundesrepublik um eine Ver-

besserung der Lage der deutschen Minderheiten im Ausland

erheblich unterstützen würde. [...] Deutschland kannsich ei-

ne minderheitenfreundliche Haltung um so eher'erlauben',

als es selbst keinen Zerreißproben durch nach Eigenstaat-

lichkeit strebenden nationalen Minderheiten ausgesetztist;

die hier bestehendennationalen Minderheiten streben nach

Kulturautonomie und staatlicher Förderung, aber nicht nach

staatlicher Abspaltung.”'5

So finden sich in den von der Bundesrepublik mit osteuropäi-

schen Staaten seit der osteuropäischen Transformation

1989/90 geschlossenen Nachbarschafts- und Freund-

schaftsverträgen auch zahlreiche Regelungen zugunsten der

deutschen Minderheiten im Ausland, die jedoch in den mei-

sten Fällen keine reziproken Entsprechungen zugunsten der

jeweiligen “Personen”(in diesem TerminusTeil der bilateralen

Vertragspraxis) in der Bundesrepublik haben. Denndie förm-

liche Nicht-Anerkennungals Minderheit für diese “Personen”

hat eine abstrakte und reale Ungleichheit und auch -behand-

lung zur Folge und das obgleich, wie das Kleine Lexikon der

ethnischen Minderheiten in Deutschland vermerkt, zahlrei-

che nichtdeutsche Minderheiten in der Bundesrepublik leben.

Die Zahl der Ausländerinnen und Ausländerin der Bundes-

republik liegt bei etwa 7,34 Millionen Menschen, was einem

Anteil von neun Prozent an der Gesamtbevölkerung ent-

spricht,'6 während die anerkannten ethnischen/nationalen

Minderheiten in der Bundesrepublik zusammenetwa0,2 Pro-

zent der Bevölkerungstellen, was in absoluten Zahlen unge-

fähr folgende Verteilung auf die vier ethnischen/nationalen

Minderheiten ergibt: 60.000 Sorben, 50.000 Dänen, 30.000

Sinti-Roma und 12.000 Friesen.'7

Dem genanntenKleinen Lexikon der ethnischen Minderheiten

in Deutschlandliegt allerdings eine beschreibendeDefinition

von Minderheit zu Grunde,die diese im Wesentlichen anhand

der nichtdeutschen Staatsangehörigkeit klassifiziert.'8 Diese

Definitionist nicht nurin derjuristischen Minderheiten-/Volks-

gruppendiskussion atypisch, sondern widerspricht auch der

bilateralen Vertragspraxis der Bundesrepublik. Denn in bei-

den Fällen werden Minderheiten ethnisch/völkisch definiert,

128

so dass das Fehlen der Staatsangehörigkeit des jeweiligen

Wohnsitzstaates gerade zur Versagung der Anerkennung als

Minderheit führen würde.

Deutsche Staatsangehörigkeit
Dass das Kriterium der deutschen Staatsangehörigkeit im

GVK-Entwurffür Art. 20b GGnicht mehr expressis verbis ge-

nannt wurde, wie nochin einigen der Vorentwürfe, nährte auf

konservativer Seite die Befürchtungen, auch nichtdeutsche

Menschen könnten in den Genuss des Minderheitenstatus

kommen. Kritik mit gleicher Stoßrichtung kam auch im Kontext

der Diskussion um eine doppelte Staatsangehörigkeit auf, als

die These vertreten wurde, dass auf diese Weise “durch die

Hintertür” beispielsweise Türkinnen und Türken aufgrund ih-

rer dann auch vorhandenendeutschenStaatsbürgerschaftin

der Bundesrepublik Anspruch auf Anerkennungals Minder-

heit geltend machen könnten und sich somit nicht nur haus-

haltspolitisch die zur Minderheitenförderung zur Verfügung zu

stellenden Finanzmittel erhöhen würden, sondern auch po-

tenziell eine Autonomisierungsdynamik bei gleichzeitiger Un-

terminierung der “deutschen Nation” an Boden gewinnen

könnte: “Da allochthone Minderheiten nicht überein traditio-

nelles Siedlungsgebiet verfügen, sondern über ganz

Deutschland zerstreut sind, sich aber insbesonderein Groß-

städten konzentrieren, wäre der nächste Schritt, um Konflikte

zu 'neutralisieren', die Forderung nach Gewährleistung einer

eigenenpolitischen Organisation (Autonomie bzw. Selbstbe-

stimmung) für jede Sprachgemeinschaft (Ethnie) von Minder-

heiten. Allmählich würden auch die Konturen zwischen aus-

ländischen und nationalen Minderheiten verwischt werden."'9

Mit der sich hier andeutenden terminologischen Unterschei-

dung zwischen autochthonen(etwa: alteingesessen, einge-

boren, bodenständig) und allochthonen (etwa: an anderer

Stelle entstanden, nicht heimisch) Minderheiten drückt sich

zugleich auch das Problem einesTribalismus aus. Denn die-

se Unterscheidung geht von der Annahmeeinerpolitischen

Bedeutsamkeit von "traditionellen Siediungsgebieten” aus,

die als Kriterium zur Statusbestimmungfür die jeweiligen Min-

derheiten fungieren. Ob eine solche vorbürgerliche Vorstel-

lung mit den Kriterien des modernen National- und demokra-

tischen Verfassungsstaatesin Einklang steht, darf mindestens

 bezweifeltwerden.Kehrte man die konservative Unterminie-

rungsthese im Hinblick auf die doppelte Staatsbürgerschaft

in ihr Gegenteil - also in die Forderung, dass die Doppel-

staatlerinnen und Doppelstaatler Minderheitenstatus bekom-

mensollen - ergäbe sich jedoch das bereits beschriebene

Ethnisierungsdilemma und die Frage, was sich faktisch än-

dern würde, da die neuen Minderheiten ja aufgrund ihrer

(auch) vorhandenen deutschen Staatsbürgerschaft wieder-

um die gleichen Rechte hätten, wie andere deutsche Staats-

angehörige.

Nebendieser juristischen Dimension bleibt der Einwand,

dass ethnische Minderheiten (seien es die anerkannten oder

seien es die "neuen") in der politischen Realität und im all-

täglichen gesellschaftlichen Verkehr Diskriminierungen aus-

gesetzt seien - nur dass das kein juristisches, sondern ein po-

litisches Problem ist, dem nicht durch Gesetzesänderungen,

sondern durch praktische Antidiskriminierungsarbeit und an-

tirassistische Politik beizukommenist, wie es auch Norman

Paech auf den Punkt bringt: "Das zentrale Problem der Min-

derheitenpolitik liegt jedoch nicht im juristischen Bereich, son-

dern im nicht nur in der deutschen Gesellschaft auftretenden

Rassismus undin den auchin Europa schärfer werdendenso-

zialen Auseinandersetzungen um die Verteilung des gesell-

schaftlichen Reichtums.”20



Aufgrund des mit der deutschen Staatsbürgerschaft ver-

knüpften Minderheitenstatus ist diesem eine gewisse Tauto-

logie eben so wenig abzusprechen, wie eine Paradoxie. Le-

gitimieren sich doch die Sonderrechte für ethnischen Min-

derheiten - also für Deutsche - über Kriterien, deren rationa-

ler Kern etwa am Beispiel der “Volkszugehörigkeit" weder

empirisch präzise bestimmbar, nochtheoretisch schlüssig le-

gitimierbarist, wobei ihre normative Konformität dem Bevor-

zugungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG zufolge zudem

mindestens zweifelhaftist.

Wird jedoch der Minderheitenbegriff konträr seiner bisweilen

implizierten irrationalen Kategorien diskutiert und in Bezie-

hung zu seinem demokratischen Kern gesetzt, zeigt sich

Klassifizierungsbedarf für genau jene Menschenals Minder-

heiten, die nicht die gleichen Rechte habenwie alle anderen

auch, denn sie bedürfen tatsächlich de facto und de jure

Schutz vor Diskriminierung: die Ausländerinnen und Auslän-

der. Der Minderheitenbegriff würde dabei nicht von der

Staatsangehörigkeit als Klassifizierungskriterium gelöst, son-

dern hätte sie zur Negativbedingung; nurdiejenigen, die nicht

über die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Wohnsitzstaates

verfügen, würden als Minderheiten gelten. Ein Nebeneffekt

dieser Negation könntefreilich die Tilgung des völkischen

Konstrukts der “Volkszugehörigkeit” aus der juristischen und

politischen Argumentation sein. Und eine nicht-völkische

Menschendefinition wäre sicher nicht die schlechteste Vor-

aussetzung einer antirassistisch ausgerichteten Minderhei-

tenintegration.

Samuel Salzborn, Diplom-Sozialwissenschaftler und Dokto-

rand, hat Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie und

Rechtswissenschaft studiert.
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Ethnische Minderheiten im deutschen
Verfassungsrecht:

Länderverfassungen

Verfassung Schleswig-Holstein

Art. 5 Nationale Minderheiten und Volksgruppen.

(1) Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheitist frei; es ent-

bindet nicht von den allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten.(2)

Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung natio-

naler Minderheiten und Volksgruppenstehen unter dem Schutz des

Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die nationale

dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe haben An-

spruch auf Schutz und Förderung.

Verfassung Brandenburg

Art. 25 Rechte der Sorben [Wenden].

(1) Das Recht des sorbischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und

Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten Sied-

lungsgebietes wird gewährleistet. Das Land, die Gemeinden und

Gemeindeverbändefördern die Verwirklichung dieses Rechtes,

insbesonderedie kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame po-

litische Mitgestaltung des sorbischenVolkes.

(2) Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landesgrenzen über-

greifenden kulturellen Autonomie der Sorben hin.

(3) Die Sorben habendas Recht auf Bewahrung und Förderung der

sorbischen Spracheund Kultur im öffentlichen Lebenundihre Ver-

mittlung in Schulen und Kindertagesstätten.

(4) Im Siedlungsgebiet der Sorbenist die sorbische Sprachein die

öffentliche Beschriftung einzubeziehen. Die sorbische Fahne hat

die Farben Blau, Rot, Weiß.

(5) Die Ausgestaltung der Rechte der Sorbenregelt ein Gesetz. Dis

hat sicherzustellen, dass in Angelegenheiten der Sorben, insbe-

sondere bei der Gesetzgebung,sorbische Vertreter mitwirken.

Verfassung Sachsen

Art. 5 [Volk, Minderheiten]

(1) Dem Volk des Freistaates Sachsen gehören Bürger deutscher,

sorbischer und anderer Volkszugehörigkeit an. Das Land erkennt

das Recht auf die Heimatan.
(2) Das Land gewährleistet und schützt das Recht nationaler und

ethnischer Minderheiten deutscher Staatsangehörigkeit auf Be-

wahrung ihrer Identität sowie auf Pflege ihrer Sprache, Religion,

Kultur und Überlieferung.
(3) Das Land achtet die Interessen ausländischerMinderheiten, de-

ren Angehörige sich rechtmäßig im Land aufhalten.Art. 6 [Sorben]

(1) Die im Land lebenden Bürger sorbischer Volkszugehörigkeit

sind gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes. Das Land gewährlei-

stet und schützt das Recht auf Bewahrungihrer Identität sowie auf

Pflege und Entwicklung ihrer angestammten Sprache, Kultur und

Überlieferung, insbesondere durch Schulen, vorschulische und

kulturelle Einrichtungen.

(2) In der Landes- und Kommunalplanungsind die Lebensbedürf-

nisse des sorbischen Volkes zu berücksichtigen. Der deutsch-sor-

bische Charakter des Siedlungsgebietes der sorbischen Volks-

gruppeist zu erhalten.

(3) Die landesübergreifende Zusammenarbeit der Sorben, ins-

besondere in der Ober- und Niederlausitz, liegt im Interesse des

Landes.

Verfassung Sachsen-Anhalt

Art. 37 Kulturelle und ethnische Minderheiten.

(1) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung

ethnischer Minderheiten stehen unter dem Schutz des Landes und

der Kommunen.
(2) Das Bekenntnis zu einerkulturellen oderethnischen Minderheit

ist frei; es entbindet nicht von denallgemeinenstaatsbürgerlichen

Pflichten.

Verfassung Mecklenburg-Vorpommern

Art. 18 (Nationale Minderheiten und Volksgruppen)Diekulturelle Ei-

genständigkeit ethnischer und nationaler Minderheiten und Volks-

gruppen von Bürgern deutscher Staatsangehörigkeit steht unter

dem besonderen Schutz des Landes.
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